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Interpellation Zubaida Syed betreffend Transparenz zu den ge-

planten Kürzungsmassnahmen gemäss Finanzstrategie 2026-

2029 im Bereich Kultur 
 

Der Gemeinderat beantwortet die Interpellation wie folgt: 

 

Der Gemeinderat teilte dem Einwohnerrat im Mantelbericht zum AFP 2025-2028 mit, 

dass er den Auftrag zur Vorbereitung finanzpolitischer Massnahmen erteilt habe. Diesen 

Auftrag konkretisierte er im Dezember 2024 mit finanziellen Zielgrössen, die für die ge-

samte Gemeindeverwaltung im Rahmen des Budgetierungsprozesses für den AFP 

2026-2029 insgesamt verbindlich waren. 

Die Anstrengungen des Gemeinderats, den Finanzhaushalt gemäss seiner Finanzstra-

tegie mittelfristig ins Lot zu bringen, betreffen folglich alle Bereiche, so auch die Kultur. 

Entsprechende Sofortmassnahmen wurden bereits 2025 realisiert und auch für die 

Jahre 2026 bis 2029 wurden finanzpolitische Massnahmen vorgesehen. 

 

 

Die einzelnen Fragen können wie folgt beantwortet werden: 

 

1. Wie hoch sind die im Rahmen des AFP 2026-2029 geplanten, aber noch nicht kon-

kret zugeordneten Kürzungen im Bereich Kultur? Wie verteilen sich diese Kürzun-

gen nach aktuellem Planungsstand auf die Jahre 2026, 2027, 2028, 2029, und in 

welchem Verhältnis stehen sie zum jeweiligen Vorjahresbudget? 

 

Alle Kürzungen sind konkret zugeordnet. Für 2026 sind Kürzungen von CHF 

212ô000 budgetiert, 2027 Einsparungen von CHF 283ô000, 2028 Kürzungen von 

CHF 420ô000 und schliesslich 2029 CHF 411'000. In den Kürzungen 2027 und 2029 

bildet sich auch der neu beschlossene Zweijahresrhythmus des Personalanlasses 

der Gemeinde ab, der beim Kulturbüro, das ihn organisiert, budgetiert wird. 

Die CHF 212'000 Kürzungen im Jahr 2026 entsprechen einer Reduktion des Auf-

wands des Bereichs Kultur gegenüber dem (bereits um die Sofortmassnahmen re-

duzierten) Budget 2025 um 4,83 %. 

 

 

2. Welche konkreten Dienstleistungen, Förderungen oder Institutionen sind von Kür-

zungen betroffen, und um welchen prozentualen oder absoluten Betrag (CHF) wer-

den diese reduziert? 

 


